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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 
Abgeltung von Prüfungs tätigkeiten im Bereich des Schulwesens mit 
Ausnahme des Hochschulwesens' und über die Entschädigung der 
Mitglieder von Gutachterkommissionen gemäß § 15 des Schulunter­
richtsgesetzes geändert wird; Stellungnahme 

Bzg.: 00. Zl. 13.008/3-111/3/92 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf teilt das Amt der Salzburger 

Landesregierung mit, daß hiegegen von seinem Standpunkt aus keine 

grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u. e. an die Verbin­
dungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landesre­

gierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des National­

rates. 

Für die Landesregierung: 

~ 
Dr. Hueber 
Landesamtsdirektor 
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